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Erstes  Kapitel 

Problemstellung und Meinungsstand 

A. Einführung 

Das ArbGG vom 3. September 1953 kennt zwei Verfahrensarten,  das 
Urteilsverfahren,  §§ 46 ff.  ArbGG, und das Beschlußverfahren,  §§ 80 ff. 
ArbGG. Beide Verfahren  schließen sich gegenseitig aus1. 

Während gemäß § 8 Abs. 1 ArbGG über die bürgerlichen individual-
rechtlichen Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 2, 3 ArbGG und über die Rechtsstreitigkeiten gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 
ArbGG im Urteilsverfahren  zu entscheiden ist, so findet das arbeits-
gerichtliche Beschlußverfahren  Anwendung für Angelegenheiten aus 
dem BetrVG, sofern es sich nicht um Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten handelt, § 2 Abs. 1 Nr. 4 ArbGG, für den Sonderfall  der Ent-
scheidung über die Tariffähigkeit  einer Vereinigung, § 2 Abs. 1 Nr. 6 
ArbGG, und für Angelegenheiten aus dem Mitbestimmungsgesetz und 
dem BetrVG 1952, soweit über die Wahl von Vertretern der Arbeitneh-
mer im Aufsichtsrat  und ihre Abberufung m i t Ausnahme der Ab-
berufung nach § 103 Abs. 3 des Ak tG zu entscheiden ist, § 2 Abs. 1 Nr. 5 
ArbGG. 

Das Beschlußverfahren  der §§ 80 ff.  A rbGG ist ferner  vor den Verwaltungs-
gerichten bei Streit igkeiten in Personalvertretungsangelegenheiten nach dem 
BPersVG entsprechend anwendbar, § 83 Abs. 2 BPersVG, ebenso wie bei 
Streit igkeiten in Personalvertretungsangelegenheiten nach den Personal-
vertretungsgesetzen der Länder, m i t Ausnahme des Personalvertretungs-
gesetzes von Schleswig-Holstein, das für diese Streit igkeiten das verwaltungs-
gerichtliche Urtei lsverfahren  vorsieht2 , § 92 PersVG Schleswig-Holstein. 

Während das dem zivilprozessualen Verfahren  weitgehend ange-
näherte arbeitsgerichtliche Urteilsverfahren  der Entscheidung bürger-
lich-rechtlicher Streitigkeiten dient, dient das Beschlußverfahren  der 
Erledigung betriebsverfassungsrechtlicher  Streitigkeiten. 

Bei den bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
ArbGG geht es in erster Linie darum, daß subjektive Rechte einer Par-

1 St. Rspr. des BAG, vgl. B A G 4, 46; 17, 84. 
2 Vgl. OVG Lüneburg, DVB1. 1971, 228. 

2* 
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tei gegen eine andere geltend gemacht werden; bei den betriebsverfas-
sungsrechtlichen Streitigkeiten geht es dagegen, wenigstens nach dem 
bisherigen herrschenden Verständnis, in erster Linie darum, die be-
triebsverfassungsrechtliche  Ordnung im weitesten Sinne durch gericht-
liche Entscheidung sicherzustellen3. 

In Anlehnung an das Schrifttum 4 n immt das BAG 5 die nicht immer 
leichte Abgrenzung zwischen Urteils- und Beschlußverfahren  danach 
vor, ob es sich um betriebsverfassungsrechtliche  Streitigkeiten, also um 
Auseinandersetzungen und Fragen im Bereich der Verfassung des Be-
triebes, um die Tätigkeit der betriebsverfassungsrechtlichen  Organe im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit handelt, oder ob die Streitigkeiten Fragen 
des Einzelarbeitsverhältnisses betreffen 6. 

Man hat bei Erlaß des ArbGG 1953 (ebenso wie bereits bei Erlaß des 
ArbGG von 1926) die betriebsverfassungsrechtlichen  Streitigkeiten als 
von den übrigen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten derart verschieden 
angesehen, um dafür ein vom Urteilsverfahren  abweichendes Verfahren 
schaffen  zu müssen. Der tiefere Grund hierfür  dürfte in der Annahme 
zu suchen sein, daß es bei betriebsverfassungsrechtlichen  Streitigkeiten 
nicht um die Durchsetzung subjektiver Rechte geht, sondern um die 
Erhaltung und Wiederherstellung des Betriebsfriedens 7. M i t dieser An-
nahme fehlt die für das Urteilsverfahren  typische konträre Parteistel-
lung und Interessenlage, so daß wohl deshalb die Anwendbarkeit des 
Urteilsverfahrens  nicht angezeigt schien, sondern die Einrichtung eines 
eigenständigen Verfahrens  für notwendig erachtet wurde, das diesen 
Besonderheiten Rechnung tragen sollte8. 

Die Regelung des Beschlußverfahrens  in § 2 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 6 und 
den §§ 8, 9, 10, 80 bis 98 ArbGG ist äußerst knapp und läßt die Beant-
wortung einer Reihe von verfahrensrechtlichen  Fragen offen.  Aus der 
gesetzlichen Verweisung auf zahlreiche Vorschriften  des arbeitsgericht-
lichen Urteilsverfahrens,  § 80 Abs. 2 ArbGG, läßt sich zwar manche ver-

3 B A G ArbuR 1953, 157; BB 1975, 605; Wichmann,  ArbuR 1974, 12. 
4 Dersch  /  Volkmar,  § 80 Anm. 1 ; Dietz  /  Nikisch,  Vorbem. zu § 80 Anm. 2. 
s B A G A P Nr. 46 zu § 2 ArbGG; A P Nr. 1 zu § 2 A rbGG Betriebsverfas-

sungsstreit. 
β Müller,  G., (I) S. 28; vgl. auch B A G vom 3. 2.1976, NJW 1976, 1230 zum 

Verfahren  beim Antrag gem. § 78 a Abs. 4 Nr. 2 BetrVG. 
7 Dies ist auch heute noch h. M.; vgl. B A G BB 1975, 605; Wichmann,  ArbuR 

1974, 12; a. A. bereits Grunsky,  A rbGG § 80 Anm. 3, der annimmt, daß Zweck 
des B V ebenso wie des Urtei ls Verfahrens  die Durchsetzung subjektiver Rechte 
ist. 

8 Grunsky,  A rbGG § 80 Anm. 5, sieht dagegen die Schaffung  eines beson-
deren BV als verfehlt  an, da es trotz der erforderlichen  Differenzierungen  in 
den zur Entscheidung i m Urtei ls- und i m Beschlußverfahren  anstehenden 
Materien keines eigenen Verfahrenstypes  bedurft,  sondern ausgereicht hätte, 
ein einheitliches Verfahren  m i t gewissen Abweichungen vorzusehen. 
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fahrensrechtliche  Frage beantworten, oft sind aber die herangezogenen 
Vorschriften  des Urteilsverfahrens  wegen der Verfahrensunterschiede 
nicht ohne konstruktive Schwierigkeiten auf das Beschlußverfahren  zu 
übertragen. Manche verfahrensrechtliche  Fragen sind dagegen nicht-
einmal durch Gesetzesverweisung geregelt. 

Dies gi l t auch für den Begriff  und die (eventuell unterschiedlichen) 
Arten der Beteiligten, der Prozeßsubjekte des arbeitsgerichtlichen Be-
schlußverfahrens.  Das ArbGG verwendet zwar den Begriff  der Betei-
ligten in § 10 bei der Regelung der Parteifähigkeit  und bei § 83 ArbGG, 
wo die Anhörung der Beteiligten vorgeschrieben wird, eine Begriffs-
bestimmung und eine Regelung über Arten, Stellung und Befugnisse 
der Beteiligten enthält es hingegen nicht bzw. nur lückenhaft. 

I . Z ie l der Arbeit 

Wo der Gesetzgeber eine notwendige Regelung unterlassen hat, bleibt 
es notgedrungen Rechtssprechung und Literatur überlassen, diese Lücke 
auszufüllen. Es hat dazu an Versuchen gerade durch die Rechtsspre-
chung des BAG 9 nicht gefehlt, und auch in der Literatur sind einige 
Ansätze zur Bestimmung des Beteiligtenbegriffes  und von Beteiligten-
arten vorhanden, jedoch sind die Meinungen vielfach gegensätzlich und 
enthalten nur Ansätze zur Entwicklung einer Beteiligtenlehre für das 
arb eitsgerichtliche Β eschluß ver fahren. 

Daß sich bisher nur vergleichsweise wenige Autoren des arbeits-
gerichtlichen Beschlußverfahrens  angenommen haben, mag daran lie-
gen, daß dem Beschlußverfahren  in der Vergangenheit im Vergleich zu 
dem Urteilsverfahren  der ZPO, des ArbGG, der VwGO, FGO und des 
SGG wenig Bedeutung zukam. 

Vor allem ist es der Begriff  der Beteiligten selbst, der sich im Ver-
gleich zu den Partei- bzw. Beteiligtenlehren in anderen Verfahren  in 
einem wenig entwickelten Zustand befindet. 

M i t dem BetrVG 1972 hat aber auch das arbeitsgerichtliche Beschluß-
verfahren  mehr an Bedeutung gewonnen10 und macht deshalb auch 
eine bessere Durchdringung des Beteiligtenbegriffes  erforderlich.  Denn 
im Vergleich zum BetrVG 1952 sind im BetrVG 1972 die Beteiligungs-
rechte des Betriebsrates erheblich vermehrt und ausgebaut worden und 
auch die vielen Zweifelsfragen,  die das BetrVG 1972 m i t sich gebracht 
hat, haben zu einem Ansteigen der Beschlußverfahren  geführt. 

9 Vgl. zur Beteil igung die grundlegende Entscheidung des B A G vom 13. 7. 
1955, B A G 2, 97. 

1 0 Vgl. dazu die Hinweise bei Wichmann,  ArbuR 1974, 203; Etzel,  RdA 
1974, 215. 


